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RS OGH 1971/3/22 Ds8/69, Ds11/99
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1971

Norm

ABGB §267

ABGB §282 A

AußStrG §77

AußStrG §78

RDG §57 Abs3

Rechtssatz

Aus der im § 57 Abs 3 RDG festgesetzten allgemeinen Dienstp6icht des Richters, sich im und außer Dienst vorwurfsfrei

zu benehmen und alles zu unterlassen, was das Vertrauen in die richterlichen Amtshandlungen oder die Achtung vor

dem Richterstande schmälern könnte, geht klar hervor, daß eine Amtsp6ichtenverletzung auch gelegentlich eines

Aktes der Rechtsprechung erfolgen kann. (Hier: Zuerkennung einer überhöhten Belohnung an zum

Verlassenschaftskurator bestellten Gerichtsbeamten). (Ausführungen zur Unerwünschtheit der Bestellung von

Gerichtsbeamten zu Verlassenschaftskuratoren bei großen Verlassenschaften).

Entscheidungstexte

Ds 8/69

Entscheidungstext OGH 22.03.1971 Ds 8/69

Ds 11/99

Entscheidungstext OGH 20.09.1999 Ds 11/99

nur: Aus der im § 57 Abs 3 RDG festgesetzten allgemeinen Dienstpflicht des Richters, sich im und außer Dienst

vorwurfsfrei zu benehmen und alles zu unterlassen, was das Vertrauen in die richterlichen Amtshandlungen oder

die Achtung vor dem Richterstande schmälern könnte, geht klar hervor, daß eine Amtspflichtenverletzung auch

gelegentlich eines Aktes der Rechtsprechung erfolgen kann. (T1)
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